
Das Magazin für den qualifizierten 

Versicherungsmakler

R
is

ik
o

 &
 V

o
rs

o
rg

e

Ratings: Hausrat I Wohngebäude I Privathaftpflicht I Hundehaftpflicht I Pferdehaftpflicht I JagdhaftpflichtRatings: Hausrat I Wohngebäude I Privathaftpflicht I Hundehaftpflicht I Pferdehaftpflicht I Jagdhaftpflicht

18. Jahrgang
Ausgabe 1-2018

Risiko & Vorsorge
Wie eine Krebsbehandlung 
zum Verlust eines Kindes 
führen kann

A  Produkt & Kritik
·  Dekompressionskammerkosten 

in der Unfallversicherung
 ·  Die Hausratversicherung von 

Cosmos Direkt im Vergleich

A  Gesetzliche 
Krankenversicherung
·  Neue Hürden bei der Versicherung 

von Ausländern

A  Kurzchecks
·  Jagdhaftpflichtversicherung 

von Jagdhaftpflicht 24 und 
Nürnberger

 ·  Privathaftpflichtversicherung 
von IDEAL und Prokundo

 ·  Wohngebäudeversicherung 
der Mecklenburgische

Der Fall Bergmann: Ist Justitia blind?



3 Risiko & Vorsorge 1-2018

Inhalt

Editorial  ......................................................................................................................2
Impressum  ................................................................................................................ 2

L Neues aus der Versicherungswelt
•  Die Haftpflichtkasse: Neue Tarifstruktur in der Tierhalterhaftpflicht, 

Verbesserungen zur Hausratversicherung  ............................................................. 4
•  Konzept & Marketing: Erweiterungen in der Unfallversicherung 

sowie neue Privathaftpflicht  ................................................................................... 5
• Axa kündigt große FIV-Bestände – Mehr zu den Hintergründen  ........................... 7
• VHV informiert über Prämienanpassung in der Haftpflicht  ................................... 8

L  Recht und Versicherer
•  Der Fall der Familie Bergmann. Eine Familie im Würgegriff medizinischer 

und psychologischer Gutachter   .......................................................................... 10

L  Produkt & Kritik
•  Die Hausratversicherung von CosmosDirekt  ...................................................... 20
•  Dekompressionskammerkosten in der Unfallversicherung – 

Erhebliche Unterschiede im Detail   ...................................................................... 22
•  Unklare Bestimmungen in den Hausrattarifen von ASC   ..................................... 24

L  Kranken- und Pflegeversicherung
•  Eintrittskarte in die GKV nicht immer offensichtlich  ............................................ 28
•  Stationäre Krankenvoll- und zusatzversicherung: 

Anspruch auf Chefarztbehandlung nur bei gültiger Honorarvereinbarung  ......... 29
•  Absicherung des Pflegefalls – 10 Punkte, die der Makler beachten sollte  ......... 31

L  Rezensionen 
•  Versicherungsvertragsgesetz mit Nebengesetzen, Vermittlerrecht 

und Allgemeinen Versicherungsbedingungen  ..................................................... 34
• Die Versicherungs-Vertriebsrichtlinie (IDD) erfolgreich umsetzen ....................... 36

L  Kurzchecks
• Jagdhaftpflichtversicherung von Jagdhaftpflicht 24  ............................................. 6
• Jagdhaftpflichtversicherung der Nürnberger  ........................................................ 8
• Privathaftpflichtversicherung von Prokundo  .......................................................... 8
• Privathaftpflichtversicherung der IDEAL  .............................................................. 26
• Wohngebäudeversicherung der Mecklenburgische  ............................................ 26

Ausführliche Spartenvorstellungen & Ratings 
sowie Rating-Systematiken 

• 12 Jahre WFS-Leistungsatings ..............................................................................38
• Ratings Biometriesparten .......................................................................................42
• Rating Privathaftpflichtversicherungen ..................................................................43
• Rating Hundehalterhaftpflichtversicherungen .......................................................47
• Rating Pferdehalterhaftpflichtversicherungen .......................................................51
• Rating Jagdhaftpflichtversicherungen für Jäger/Förster .......................................55
• Rating Hausratversicherungen ...............................................................................60
• Rating Wohngebäudeversicherungen ....................................................................64
• Rating Unfallversicherungen ..................................................................................69

IMPRESSUM

Herausgeber: Stephan Witte 
Oelerser Straße 6
31275 Sievershausen
Tel.: 05175 954681
info@witte-financial-services.de
www.wfs-rating.de
www.witte-financial-services.de
Facebook: wfs rating - 
witte financial services 

V. i. S. d. P.: Stephan Witte
Erscheinungsweise: 
online in den Monaten März, Juni,
September und Dezember
Anzeigen: Stephan Witte – 05175 954681
Autoren dieser Ausgabe: 
Werner Alldag, Caroline Brandes, 
Thorben S. Hagenau, Stephan Witte 
Titelbild: fotolia.com

Die Inhalte dieser Online-Publikation werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter 
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitge-
stellten Inhalte. Die Nutzung der abrufbaren Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer 
die Meinung des Herausgebers wieder. Urheberrecht: Alle Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt und Eigentum von Stephan Witte. Abweichend ist der Beitrag zum Fall Bergmann Eigen-
tum von Caroline Brandes und Stephan Witte. Jede ungenehmigte Veröffentlichung wird verfolgt 
und in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für die nicht genehmigte Nutzung von Ratingsiegeln oder 
redaktionellen Inhalten.Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für 
die Inhalte externer Links. Dies gilt insbesondere für Änderungen an den verlinkten Seiten, die 
erst nach Veröffentlichung dieser Zeitschrift erfolgen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Die jeweils neue Ausgabe 
von „Risiko & Vorsorge“ 
erscheint online unter:

www.witte-financial-
services.de

und
www.wfs-rating.de

sowie bei Facebook unter
WFS Rating - 
Witte Financial Services

 
Sie haben auch die 
Möglichkeit, sich kosten-
frei im Email-Verteiler von 
„Risiko & Vorsorge“ 
aufnehmen zu lassen:

http://www.wfs-rating.de/
email-verteiler.pdf“

http://www.witte-financial-services.de
http://www.wfs-rating.de
http://www.wfs-rating.de/verteiler.pdf


10 Risiko & Vorsorge 1-2018

Recht & Versicherer

Der Fall der Familie Bergmann

Eine Familie im Würgegriff 
medizinischer und  
psychologischer Gutachter

Keine Zeit des Trauerns, Akten und 
Fristen geben den Ton an. 

Stefanie Bergmann* hat den Kampf ge-
gen den Krebs und um ihr kleines Kind 
Lena* verloren. Die Mutter zweier Töchter 
(Lena, 1 und Anna-Maria, 4) verstarb 
Anfang Mai 2018 im Alter von gerade 38 
Jahren an ihrer schweren Krebserkran-
kung. Während andere Familien trauern 
können und dürfen, steht Michael Berg-
mann* (39) mit seiner nun vierjährigen 
Tochter Anna-Maria* (geänderte Namen, 
siehe auch Augsburger Allgemeine vom 
24.04.2018)1 im Kreise seiner Angehöri-
gen vor dem Grab seiner Frau, derweil 
ein Berg voller Akten und Fristen auf ihn 
warten und ihm die Möglichkeit der Be-
sinnung und der Zeit des Trauerns neh-
men. Die Zahnräder der Justiz drehen 
sich weiter, ein Zahnrad greift ins Nächs-
te. Kommt auf der elterlichen Seite Sand 
ins Getriebe, kann das zum vollständigen 
Stillstand eines Sorgerechtsverfahrens 
führen. Fristen wirken sich meist nur auf 
einer Seite nachteilig aus. Lena wäre 
dann auch für ihren Vater und ihre 
Schwester Anna-Maria, für ihre Großel-
tern und weitere Verwandte verloren. 
Nicht nur für ihre Mutter. 

Zwei leere Betten

Durch den krebsbedingten Tod seiner 
Ehefrau hat Michael Bergmann weitere 
Behördengänge zu erledigen: Hinterblie-
benenrente, Halbwaisenrente, Kinder-
geld, Kontentransfers, Vertragskündi-
gungen u.v.m. Vieles muss sogar erneut 
beantragt werden. 

Noch im April 2018 flehte Michael Berg-
mann den Familienrichter am Amtsge-
richt Neuburg im Gerichtssaal an:

„Ich flehe Sie an, geben Sie uns unser 
Kind zurück! Sonst stirbt meine Frau 
noch früher als wir alle dachten. Sie 
springt aus dem Fenster – oder ich 
weiß nicht, was sie dann macht.“2

Sein Flehen wurde ignoriert. 

Was war geschehen? Stefanie und Mi-
chael Bergmann haben eine gemeinsa-
me Tochter, Anna-Maria. Im September 
2016 stellt Stefanie Bergmann fest, dass 
sie wieder schwanger ist. Kurze Zeit 
später wird das Glück der kleinen Fami-
lie getrübt. Die werdende Mutter hat eine 
sehr aggressive Form von Brustkrebs, 
ein triple-negatives Mammakarzinom. 
Sie muss sich im letzten Drittel der 
Schwangerschaft einer Chemotherapie 
unterziehen. Sie entscheidet sich für den 
Kampf um ihr und das Leben ihres un-
geborenen Kindes. Ein Schwanger-
schaftsabbruch kommt für die werdende 
Mutter zu keiner Zeit in Frage. 

Lena kommt per Notkaiserschnitt 
auf die Welt 

Eine Woche nach dem letzten Chemo-
Zyklus entschließen sich die behandeln-
den Ärzte, die Geburt bei Stefanie Berg-
mann künstlich einzuleiten, um Lena 
keinem weiteren Chemo-Zyklus mehr 
auszuliefern. „Geburten sollten nach 
Möglichkeit erst 3 Wochen nach dem 
letzten Chemo-Zyklus erfolgen“, erklärt 
Michael Bergmann.

Stefanie Bergmann begibt sich für die 
Einleitung der Geburt ins Krankenhaus 
und bekommt das Medikament Cytotec, 
welches offiziell nicht zur Geburtseinlei-
tung zugelassen ist, aber nach Einwilli-
gungserklärung im so genannten Off- Fo
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Versicherungsschutz bei Krebs

Im Fall Bergmann hätte es verschie-
dene Versicherungen gegeben, die 
zumindest ein finanzielles Trostpflas-
ter gegeben hätten. 
Bei Krebs ist ein Leistungsanspruch 
je nach Krebsart und Krebsstadium 
aus einer Dread Disease, einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung mit 
Dread-Disease-Baustein, einer Funk-
tionsinvaliditätsversicherung und so-
gar aus manchen Unfallversicherun-
gen möglich. Darüber hinaus wären 
im Endstadium ein Leistungsan-
spruch aus einer Berufsunfähigkeits- 
oder einer ergänzenden Pflegeversi-
cherung denkbar gewesen. Vorher 
noch kann Krebs einen Leistungsan-
spruch aus einer Krankentagegeld- 
bzw. Krankenhaustagegeldversiche-
rung auslösen.

Versicherungsschutz bei Tod

Die Ereignisse des Falles Bergmann 
sind weiterhin ein Fall für die Gerichte. 
Gesetzliche Ansprüche auf eine Wit-
wenrente sind in der Praxis leider sehr 
bescheiden. Insofern wären hier und 
in analogen Fällen Leistungen aus 
einer privaten Absicherung des To-
desfalles von Bedeutung gewesen. 
Klassisch wäre ein Versicherungs-
schutz in Form einer Risikolebens-, 
Fondslebens- oder Kapitallebensver-
sicherung, jeweils mit Einmalleistung 
bei Tod. Innovativer, aber weniger 
bekannt, ist das Angebot des Volks-
wohl Bundes, anstelle einer Einmal-
leistung eine so genannte Risikorente 
abzuschließen.
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Label-Use3, d.h. außerhalb des von den 
Arzneimittelbehörden zugelassenen 
Gebrauchs, verwendet wird. Seit Januar 
2006 hat die Firma Pfizer das Medika-
ment Prostaglandin Cytotec® (Misop-
rostol) vom deutschen Markt genom-
men. Das Präparat ist in anderen Euro-
päischen Ländern nach wie vor erhältlich 
und kann über einen Re-Import prob-
lemlos bezogen werden4. Plötzlich treten 
bei Stefanie Bergmann schwere Blutun-
gen auf. Wegen einer vorzeitigen Pla-
zentaablösung kommt es daher am 
15.03.2017 zu einem Notkaiserschnitt. 
Michael Bergmann erinnert sich: 

„Das lief plötzlich alles ab wie in einem 
Film. Ich dachte, ich sei auf der Notauf-
nahme von Emergency Room. Innerhalb 
kürzester Zeit musste unsere Lena auf 
die Welt geholt werden. Meine Frau lag 
dann noch stundenlang im Aufwach-
raum, derweil kümmerte ich mich um 
unsere Tochter Lena. Meine Frau war so 
glücklich als sie aufwachte, dass Lena 
nichts passiert ist. Und ich war glück-
lich, dass beide noch am Leben waren.“

Der Kampf um Lena geht gut aus, so 
scheint es erst einmal. Bereits eine Wo-
che später verlassen Mutter und Lena 
das Krankenhaus; Untersuchungen für 
den der Chemotherapie ausgesetzten 
Säugling, die über das normale Maß hi-
nausgehen, finden nicht statt. Die Freu-
de im Haus der Familie Bergmann hält 
aber nicht lange an. Am Osterwochen-
ende 2017 stellen die Eltern bei Lena 
eine Schwellung am linken Unterschen-
kel fest. Sie fahren daher mit dem weni-
ge Wochen alten Baby zur Notaufnahme 
einer Kinderklinik, wo es von den dienst-
habenden Ärzten am Bein untersucht 
und geröntgt wird. Äußerliche Verletzun-
gen, die auf eine Gewalteinwirkung hin-
deuten könnten, gibt es nicht. Keine 
blauen Flecken. Nichts. Lena habe aber 
eine Verletzung der Weichteile und neun 
Knochenfrakturen. Gegen diese Be-
hauptung stellt sich Michael Bergmann:

„Was mich insbesondere maßlos ärgert 
und frustriert, ist die ständige Wiederho-
lung von (traumatischen) Weichteil- bzw. 
(Knochen)Gewebeverletzungen. Statt 
über eine einmalig niedergeschriebene 
Behauptung, die dann stets abgeschrie-
ben und wiederholt und somit zum 
„Fakt“ erhoben wurde, auch einmal das 
vorhandene Blutbild (eines von ganz 

Wenigen, man fragt sich auch „war-
um“?) vom 17.04.2017 genauer zu be-
trachten – dann würde man relativ leicht 
feststellen, dass dies so nicht haltbar ist.

Dass dies den Ärzten zu dieser Zeit 
ebenso klar war, zeigt die Tatsache, dass 
zu diesem Zeitpunkt weder die Kno-
chenfraktur noch die Ursache der „un-
klaren Weichteilschwellung“ bestätigt 
werden konnten – denn wäre dies da-
mals so gewesen, hätten wir unsere 
Lena ein paar Tage darauf nicht wieder 
mit nach Hause nehmen dürfen, sondern 
es wäre sofort eine Inobhutnahme er-
wirkt worden. Stattdessen wurde gut 
zwei Wochen später mit dem Nachweis 
der multiplen, asymptomatischen Frak-
turen in einem ersten Arztbrief die Weich-
teilschwellung als Folge eines zugefüg-
ten Traumas „hinzugedichtet“ – damit 
sollte u. a. wohl die falsche Erstdiagnose 
„Spiralfraktur“ geflissentlich gedeckt 
werden, die es schlicht nicht gab.

Hinzu kommt, dass ein erforderlicher 
Knochenstoffwechseltest (inkl. Vitamin 
D) – der im Übrigen schon von Beginn 
an von uns Eltern selbst eingefordert 
worden war – bis diesem Zeitpunkt 
noch nicht durchgeführt wurde. Dage-
gen wurde von der Oberärztin gegen-
über mir und meiner Frau gar behaup-
tet, man könne den Vitamin-D-Wert von 
anderen Werten „ableiten“, was natür-
lich unzutreffend ist.

Letztlich wurde dann doch noch – ohne 
unser Wissen, nach wiederholter Vita-
min-D-Gabe (!) durch das Krankenhaus 
und über drei Wochen (!) nach der Erst-
vorstellung – ein Knochenstoffwechsel-
test durchgeführt. Dabei wurde ein ge-
rade ausreichender Vitamin-D-Spiegel 
festgestellt, was angesichts der Vita-
min-D-Gabe durch uns Eltern selbst in 
den Wochen nach Ostern und durch das 
Krankenhaus nicht verwunderlich ist. 
Diese manipulativ-irrige Vorgehenswei-
se führte letztlich zum Ausschluss einer 
vorliegenden Knochenerkrankung.“

Das Jugendamt nimmt das Baby  
in Obhut 

Die so genannte „freiwillige Inobhutnah-
me“, so berichtet Michael Bergmann, trat 
in dem Moment ein, als am 08.05.2017 
die multiplen Knochenfrakturen per Ganz-
körperscreening festgestellt wurden; das 

heißt Lena blieb bis zum 10.05.2017 im 
Krankenhaus, bis die Bereitschaftsmutter 
die Kleine mit nach Hause nahm. Wäh-
rend dieses Krankenhausaufenthalts 
(08.05. bis 10.05.2017) waren die Eltern 
entweder miteinander oder jeweils allein 
bei Lena. Am Tag der Übergabe an die 
Pflegemutter waren Michael Bergmann 
und die Großmutter mütterlicherseits vor 
Ort, denn an diesem Mittwoch war „Che-
mo-Tag“ – somit konnte die Mutter auf-
grund ihrer Infusion nicht dabei sein. 

Notfallkaiserschnitt (Notsectio)5

Der geburtsmedizinische Notfall 
(Notsectio) , z.B. aufgrund einer vor-
zeitigen Plazentaablösung, ist durch 
eine akut lebensbedrohliche Situation 
für Mutter und / oder Kind charakte-
risiert und macht eine schnellstmög-
liche Geburt erforderlich, die in weni-
ger als zehn (bis maximal zwanzig) 
Minuten stattfindet. In entsprechend 
ausgestatteten Krankenhäusern be-
trägt die EE-Zeit (Zeitraum zwischen 
dem Entschluss zum Kaiserschnitt 
bis zur Entwicklung des Kindes aus 
dem Bauch der Mutter) sogar nur fünf 
bis zehn Minuten. In einem Notfall 
können in den meisten Kliniken alle 
erforderlichen Fachleute für die 
Notsectio mit Hilfe eines „Alarm-
knopfs“ zusammengerufen werden. 
Zur Vermeidung von Fehlern gibt es 
einen festgelegten Ablaufplan, so 
dass jeder weiß, was zu tun ist.
Aufgrund der Notfallsituation kann die 
werdende Mutter nur eingeschränkt 
über die nun folgenden Abläufe aufge-
klärt werden. Sie erhält im Vergleich zu 
einer regionalen Betäubung immer 
umgehend eine Vollnarkose, damit mit 
der OP schnellstmöglich begonnen 
werden kann. Aufgrund der Notsitua-
tion hat der Anästhesist keine Zeit für 
eine vorherige Anamneseerhebung. Er 
beginnt somit ohne extra Einwilligung 
der Patientin mit der Intubation. Die 
Desinfektion von Operateur und Ope-
rationsgebiet findet ebenfalls nur not-
fallmäßig statt, auf lange Einwirkzeiten 
muss verzichtet werden. Neben dem 
traumatisierenden Erleben für die 
Mutter6 unter der Geburt und dem oft 
hilflosen Vater, der Angst um Frau und 
Kind hat, ist auch das behandelnde 
geburtsmedizinische Team einer gro-
ßen Stressbelastung ausgesetzt.
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Erwarten Sie bitte nicht, dass das Ge-
richt eine schnelle Entscheidung trifft. 
Üblicherweise beauftragt das Gericht 
nach Anhörung aller Beteiligten einen 
Gutachter. Das Gutachten soll dann 
Aufschluss darüber geben, ob eine 
„Kindeswohlgefährdung“ vorliegt oder 
nicht. 
Dies alles dauerte Monate, in manchen 
Fällen, wenn auch noch das Oberlan-
desgericht eingeschaltet wird, sogar 
Jahre.“9 

Ein erneuter Kampf um Lena beginnt. 
Diesmal kämpfen die Eltern und Großel-
tern nicht nur gegen den Krebs und um 
Mutter und das ungeborene Kind zu ret-
ten, sondern auch noch gegen das Ju-
gendamt und insbesondere gegen medi-
zinische und psychologische Sachver-
ständige. Michael Bergmann erinnert sich: 

„Im Juni letzten Jahres nach der Inob-
hutnahme waren meine Frau und ich in 
der Klinik bei dem behandelnden 
Krebsarzt meiner Frau und haben ihm 
erzählt, dass unsere kleine Tochter in 
Obhut genommen wurde, weil wir das 
Kind angeblich misshandelt hätten und 
es daher mehrere Knochenbrüche hät-
te. Der Arzt meiner Frau ist hierauf 
plötzlich sehr wütend geworden und 
hat irgendeinen medizinischen Begriff 
genannt. Sofort wollte er das Jugend-
amt anrufen. Dort war aber keiner zu-
gegen, daher hat er eine Sprachnach-
richt hinterlassen. Daraufhin ist aber 
nichts geschehen.“

Ob das Jugendamt sich an den behan-
delnden Klinikarzt der Mutter gewandt 
hat, weiß Michael Bergmann bis zum 
heutigen Tag nicht. Er ist sich sicher, 
dass sich bereits zu diesem frühen Zeit-
raum vieles hätte klären lassen können 
und Lena wieder zeitnah zurückgeführt 
hätte werden müssen – stattdessen wur-
de seiner rückblickenden Einschätzung 
(Einblick in die Klinikunterlagen hatten 
die Eltern erst nach mehrmaliger telefo-
nischer Nachfrage im folgenden August 
erhalten) nach alles getan, etwaige Feh-
ler bei den Ärzten – sei es bei der (insbe-
sondere handwerklichen) Behandlung 
als auch den Diagnosen – zu verbergen. 
Denn offensichtlich besitzt nicht nur Dr. 
med. Raimund von Helden davon Kennt-
nis, dass durch eine Chemotherapie 
Knochenfrakturen auftreten können, 
wenn währenddessen keine ausreichen-

Lena wurde durch das Jugendamt im Mai 
2017, also mehrere Wochen nach Fest-
stellung einer zunächst unbestätigten 
Knochenfraktur, aufgrund einer mut-
maßlichen (!) Kindeswohlgefährdung in 
Obhut genommen. Den Eltern wurde und 
wird vorgeworfen, Lena misshandelt zu 
haben. Lena kommt in die Bereitschafts-
pflege. 

Eine Inobhutnahme ist eine kurzfristige 
Maßnahme der Jugendämter zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen, 
die sich in einer akuten, sie gefährden-
den Situation befinden. 

Kurzfristige Maßnahmen?  
Für betroffene Kinder, Eltern  
und insbesondere Todgeweihte  
offenbar zu lang 

Lena ist bereits ein Jahr in der Bereit-
schaftspflege, als am 25.04.2018 der 
Beschluss ergeht, dass den Eltern Lena 
nicht mehr zurückgegeben werden soll. 
Es heißt darin: „Den sorgeberechtigten 
Eltern wird das Recht zur Aufenthaltsbe-
stimmung, das Recht zur Regelung der 
ärztlichen Versorgung, das Recht zur Zu-
führung zu medizinischen Behandlungen 
und das Recht zur Beantragung von Ju-
gendhilfemaßnahmen für das Kind [...] 
entzogen“. Von einer kurzfristigen Maß-
nahme kann somit sicherlich nicht mehr 
gesprochen werden. Sieht man sich die 
Statistiken für Inobhutnahmen beim Sta-
tistischen Bundesamt (Destatis) an, so 
sollen Angaben für die Dauer von vorläu-
figen Inobhutnahmen von 1 bis über 5 
Tagen gemacht werden. Mit „kurzfristig“ 
ist somit offensichtlich ein Zeitraum von 
wenigen Tagen gemeint. Die Zahlen für 
das Jahr 2016 ergeben für Deutschland 
folgendes Bild7:

Fast 80 Prozent der betroffenen Kinder 
werden somit nicht nur kurzfristig, son-
dern offensichtlich mittelfristig und so-
gar längerfristig in Obhut genommen, 
bis eine vermeintlich endgültige Lösung 
gefunden wurde. Die Realität spricht 
eine andere Sprache. Nicht nur nimmt 
die Zahl der Inobhutnahmen laut Pres-
seberichten beständig zu.8 Vielmehr füh-
len sich liebende Eltern, zu Unrecht ihrer 
Kinder beraubt und kämpfen weiter. Sie 
hängen sich an jeden Strohhalm, um 
ihre Familie wieder vereinen zu können.

Stefanie Bergmann hatte Krebs. Ihr fehl-
te zuletzt die Kraft ihr eigenes Leben zu 
retten. Der Kampf um die kleine Lena 
hatte sie emotional aufgezehrt. Sie ist 
dennoch im Kreise ihrer Familie friedvoll 
eingeschlafen, nährte sie doch die Hoff-
nung, dass ihr Mann und Vater ihrer zwei 
Töchter beim Amtsgericht alles aufklä-
ren könnte, man ihm Glauben schenken 
würde, um Lena wieder heimholen zu 
können.

Offizielle Statistiken wie lange Inobhut-
nahmen andauern, sind nicht bekannt, 
Die Autorin wie auch Rechtsanwalt Rai-
ner Bohm kennen Fälle mit mehrjährigen 
Verfahrensdauern:

„Erst nachdem das Jugendamt Fakten 
geschaffen und die Kinder aus der 
Familie herausgenommen hat, stellt 
das Amt dann beim zuständigen Fami-
liengericht einen Antrag auf Entzug des 
elterlichen Sorgerechts oder eines Teil-
bereichs.
Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt 
durch die Zwangsmaßnahme und den 
Wechsel ihres gesamten Umfeldes 
schwer verunsichert, wenn nicht trau-
matisiert.

Gegenstand der Nachweisung für Deutschland Anzahl Prozent
Dauer der Maßnahme in Tagen
    1 6.630 7,9
    2 5.964 7,1
    3 3.260 3,9
    4 2.574 3,1
    5 und mehr 65.802 78,1
Maßnahme endet mit (Mehrfachnennungen möglich)
    Rückkehr zu dem/den Personensorgeberechtigten 17.060 20,3
    Rückkehr in die Pflegefamilie oder das Heim 1.793 2,1
    Übernahme durch ein anderes Jugendamt 8.644 10,3
    Einleitung einer ambulanten Hilfe zur Erziehung 5.912 7,0
    Einleitung erzieherischer Hilfen außerhalb des Elternhauses 22.531 26,7
    sonstiger stationärer Hilfe 17.812 21,1
    keiner anschließenden Hilfe 14.760 17,5
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Wer überreagiert haben soll, sagt Dipl.-
Psych. Dr. S. hingegen nicht. Sollen es 
die Mutter, der Vater, die Großeltern 
mütterlicherseits bzw. väterlicherseits 
oder Dritte gewesen sein? Sind vielleicht 
weitere Frakturen sogar erst bei der 
Untersuchung in der Klinik entstanden?
Michael Bergmann erzählt: 

„Als wir mit Lena im Krankenhaus wa-
ren, hat es sehr lange gebraucht, bis 
man sie untersuchen konnte. Die Ärzte 
haben es zunächst nicht geschafft, bei 
ihr Blut abzunehmen – ständig platzte 
ein Äderchen, Lena schrie fürchterlich. 
Bei dem Versuch, eine Sedierungskanü-
le vor der MRT-Untersuchung zu legen, 
wurde Lena von der Stationsärztin und 
drei weiteren Oberärzten schließlich so-
gar so lange mit Einstichen malträtiert, 
bis nach zehn vergeblichen Versuchen 
letztlich die Mutter dazwischen gehen 
musste. Somit wurde dem mit Lenas 
schmerzgeplagten Schreien unterlegtes 
Treiben – in meinen Augen war DAS die 
Kindesmisshandlung – nur durch die 
Mutter selbst ein Ende gesetzt.“ 

Woran macht Dipl.-Psych. Dr. S. ihre 
Behauptungen fest? Hat sie die Familie 
bereits begutachtet? Wer soll also Ein-
sicht zeigen und eine Misshandlung zu-
geben, wie es Dipl.-Psych. Dr. S. ver-
langt, damit nach ihrer Auffassung über-
haupt die Grundlagen für eine mögliche 
Rückführung von Lena gegeben wären? 
Gab es nicht sogar ein Strafverfahren 
gegen die Eltern, das zuvor am 
09.04.2018 nach § 170 (2) StPO einge-
stellt wurde? Offensichtlich tun sich das 
Jugendamt und das entscheidende Ge-
richt in dieser Kindschaftssache schwer, 
von der Familie abzulassen und in Form 
einer familiären Sippenhaft eine Schuld 
zuzuweisen, so erscheint es Michael 

de Vitamin-D-Versorgung gewährleistet 
ist. Eine Kontrolle ihres Vitamin-D-Status 
bzw. einer seitens der Ärzte verordnete 
Vitamin-D-Therapie, die seitens zahlrei-
cher Studien dringend empfohlen wird, 
habe, so Michael Bergmann, bei Stefa-
nie Bergmann nicht stattgefunden. 

Sachverständige kommen ins Spiel

Am letzten Gerichtstermin konnte Stefa-
nie Bergmann aufgrund ihrer schweren 
Erkrankung nicht mehr teilnehmen. Hin-
gegen hat eine Journalistin der Augsbur-
ger Allgemeine es geschafft, in einer 
nicht öffentlichen (!) Kindschaftssache 
Zutritt zu erhalten, soweit bekannt ein 
Novum in der deutschen Rechtsge-
schichte. Inwieweit dies mit geltendem 
Recht in Einklang zu bringen ist, steht 
auf einem anderen Blatt. Hierdurch ist es 
aber möglich geworden, einer breiten 
Leserschaft einen Blick hinter die Kulis-
sen werfen zu lassen, wie es ansonsten 
nur Verfahrensbeteiligten möglich wird. 
Es wäre durchaus im Interesse der Öf-
fentlichkeit, wenn zumindest eine wört-
liche Mitschrift oder besser noch eine 
Videodokumentation zu jedem familien-
gerichtlichen Verfahren zwingend vorge-
schrieben wäre. Damit ließen sich Ge-
richtswillkür und unrechtmäßige Nöti-
gungen durch das Gericht oder andere 

Verfahrensbeteiligte nachweisen und 
auch justiziabel machen.

Meinungen, Haltungen, Wissen bzw. 
Nichtwissen der Sachverständigen und 
des Jugendamtes, das sich vermutlich 
in Sicherheit wiegen will, scheinen maß-
geblich für den weiteren Verlauf im Kind-
schaftsverfahren der Familie Bergmann 
gewesen zu sein.

So berichtet die Journalistin Dorothee 
Pfaffel in der Augsburger Allgemeine, 
dass die familienpsychologische Sach-
verständige Dipl.-Psych. Dr. S. (GWG-
Sachverständige11) eine Misshandlung 
des Säuglings durch ein Familienmitglied 
unterstellt, dies unter der Annahme, dass 
ein Familienmitglied in einem Moment 
der Überforderung überreagiert habe:

„Nur wenn die Familie Einsicht zeige 
und eine Misshandlung zugebe, käme 
eine Rückkehr von Lena aus der mo-
mentanen Pflegefamilie überhaupt in-
frage. Allerdings sei dies im Alter von 
einem Jahr und nach so langer Zeit bei 
der Pflegemutter äußerst riskant für die 
Entwicklung des Kindes. Denn obwohl 
Stefanie Bergmann ihre Tochter zwei 
Mal pro Woche besucht, sei die Bin-
dung zwischen den beiden nicht eng 
genug, urteilt die Psychologin.“12 

Fehlende Kontrolle des Vitamin-D- 
Status kann schwerwiegende Folgen 
haben.

Bei Inobhutnahmen ist das Jugendamt 
verpflichtet, Kindern und Jugendlichen 
vorläufigen Schutz zu bieten, wenn sie 
darum bitten oder wenn eine dringende 
Gefahr für ihr Wohl besteht.
Eine Inobhutnahme10 ist eine kurzfristi-
ge Maßnahme der Jugendämter zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen, 
die sich in einer akuten, sie gefährden-
den Situation befinden. Jugendämter 
nehmen Minderjährige auf deren eige-
nen Wunsch oder aufgrund von Hinwei-
sen Anderer (etwa der Polizei oder von 
Erziehern) in Obhut und bringen sie in 
einer geeigneten Einrichtung unter, et-
wa in einem Heim.
Herausnahmen sind geregelt in § 42 
Abs. 1 letzter Halbsatz SGB VIII. Danach 
umfasst die Inobhutnahme die Befugnis, 
im Fall von § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII 
auch ein Kind oder einen Jugendlichen 
von einer anderen Person wegzuneh-

men, wenn eine dringende Gefahr für das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
die Inobhutnahme erfordert und – die 
Personensorgeberechtigten nicht wider-
sprechen oder – eine familienrichterliche 
Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann. Insofern handelt es sich bei 
Herausnahmen grundsätzlich um Inobhut-
nahmen, aber in einer besonderen Form.
Begrifflich wird „Wegnahme“ synonym 
mit „Herausnahme“ gewertet.
Eine Herausnahme findet statt, wenn ein 
Kind oder Jugendlicher trotz des Wider-
spruchs seiner Eltern, also gegen ihren 
Willen, aus einer sein Wohl gefährdenden 
Situation heraus und in die Obhut des 
Jugendamtes genommen wird.
Nach einer Gesetzesänderung im SGB 
VIII wird ab dem Berichtsjahr 2014 nicht 
mehr nach der Art der vorläufigen 
Schutzmaßnahme (Inobhutnahme bzw. 
Herausnahme) unterschieden.

Gesetzliche Voraussetzungen für Inobhutnahmen
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Kontakt zu den Kindern, die ihnen anver-
traut werden. Sie stehen sich somit wie 
Fremde gegenüber. Aber offensichtlich 
spielen Hinweise auf die Bindung des 
Kindes an seine Eltern nur eine neben-
sächliche Rolle, so resümiert Michael 
Bergmann, da seine kleine Lena „von 
jetzt auf gleich“ in eine Bereitschafts-
pflege gegeben werden konnte. „Welche 
Folgen das für Lena hat, fragt sich offen-
bar keiner“, merkt Michael Bergmann 
nachdenklich an. 

Zur Erinnerung: Lena lebt derzeit in einer 
Bereitschaftspflegestelle, in der hilfebe-
dürftige Kinder gewöhnlicher Weise für 
eine begrenzte Zeit verbleiben, ein 
Wechsel in eine Dauerpflegestelle (siehe 
hierzu Infobox zu „Bereitschafts- und 
Dauerpflege“) ist mit Beendigung der 
Inobhutnahme und der Übertragung der 
Vormundschaft auf das Jugendamt zu 
erwarten. Eine enge Bindung zu einer 
Dauerpflegestelle, wie es die Sachver-
ständige Dipl.-Psych. Dr. S. für die Fami-
lie als Bedingung für eine Rückführung 
in den Haushalt der Familie Bergmanns 
voraussetzt, ist hingegen nicht einmal im 
Ansatz gegeben. 

Rückführung eines Kindes zu jedem 
Zeitpunkt möglich?

Dass es sich um keine Einzelfälle, son-
dern offenbar eher um ein strukturelles 
Problem handelt, beschreibt Rechtsan-
walt Johannes Hildebrandt auf seiner 
Webseite, und beschreibt „einen typi-
schen Fall“16:

„Im Jahre 2010 beantragt das Jugend-
amt einen Sorgerechtsentzug. Das 
Kind kommt erst in eine Bereitschafts-
pflegefamilie, dann in eine (andere) 
Dauerpflegefamilie. Umgangskontakte 
sind selten, obwohl die Eltern das Kind 

Bergmann. Denn wer eine mutmaßliche 
Misshandlung an dem Säugling vorge-
nommen haben soll, wird in der Kind-
schaftssache ebenfalls nicht dargelegt.
 
Michael Bergmann ist heute noch sehr 
überrascht, wie die für ihn und seine 
Familie unbekannte Sachverständige 
Dipl.-Psych. Dr. S. in der mündlichen 
Verhandlung eine Stellungnahme abgibt. 
Er teilt mit, dass die Sachverständige 
Dipl.-Psych. Dr. S. zum Vorsitzenden 
Richter gesagt habe: 

„Eine Begutachtung des Kindes werde 
ich nicht zeitnah durchführen können, 
weil ich in Arbeit versinke. Ein ver-
meintlicher Gutachter wird nach Akten-
lage eine Misshandlung feststellen und 
annehmen. Dies würde sein Gutachten 
dahingehend beeinflussen. Ein objek-
tives Gutachten würde dann nicht ent-
stehen. Die Prämisse der Erziehungs-
fähigkeit würde hierdurch beeinflusst 
werden.“

Warum sie an diesem mündlichen Ter-
min überhaupt teilnahm, hat ihn daher 
überrascht. Was sie zuvor von den Akten 
gelesen habe, ist für ihn fraglich. Peter 
Thiel, System-Familie, schreibt auf sei-
ner Webseite13 folgendes zu der Sach-
verständigen Dipl.-Psych. Dr. S., die bei 
der Gesellschaft für wissenschaftliche 
Gerichts- und Rechtspsychologie (GWG) 
als Sachverständige gelistet ist: 

„Diplom-Psychologin Dr. S., Beauftra-
gung am 21.09.2000, Fertigstellung des 
Gutachtens am 12.12.2001 – knapp 
fünfzehn Monate (56 Seiten).“

„Die Gutachterinnen Stella S. und Ilona 
L. bringen es jeweils auf cirka 15 Mo-
nate, die sie von ihrer Bestellung bis zur 
Fertigstellung ihres Gutachtens brau-
chen. Man muss sich nur einmal vor-
stellen, was das für das betroffene Kind 
und seine Eltern bedeuten kann, über 
ein Jahr lang auf der Wartebank sitzen 
zu müssen.

Immerhin, einiges lässt hoffen, dass 
dem Schlendrian zu Laibe [sic!] gerückt 
werden soll. So sieht der Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Verfahrens in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz), 
Stand vom April 2006, folgende Rege-
lung vor: 

§171 Fristsetzung bei schriftlicher Be-
gutachtung: Inhalt des Gutachtenauf-
trags

(1) Wird schriftliche Begutachtung an-
geordnet, setzt das Gericht dem Sach-
verständigen zugleich eine Frist, inner-
halb derer er das Gutachten einzurei-
chen hat. 

(2) ... 

Außerdem hat die Bundesregierung am 
22.08.2005 den Entwurf eines Ge-
setzes über die Rechtsbehelfe bei der 
Verletzung des Rechts auf ein zügiges 
Verfahren (Untätigkeitsgesetz) vorge-
stellt.

www.bundesgerichtshof.de/gesetzes-
materialien/untaetigkeitsbeschwerde/
pm_bmj_26_08_05.htm“

Zweierlei Maß? 

Dem Rechtsanwalt Dr. Helmut Eikam 
und der betroffenen Familie sei sehr 
schnell deutlich geworden, dass es sich 
bei den vorgebrachten Thesen der fami-
lienpsychologischen Sachverständigen 
Dipl.-Psych. Dr. S. um ein sogenanntes 
Totschlagargument handele. Was auch 
immer die Eltern in Angriff nehmen, wäre 
hiernach zum Scheitern verurteilt. Ge-
ben sie eine Schuld zu, die sie nach ihrer 
Ansicht nicht haben, können weitere 
Gründe gefunden werden, warum sie als 
Eltern nicht geeignet sind und das Kind 
fremdbetreut bleiben muss. Verharren 
sie auf ihrer Position, bleibt eine Rück-
führung nach der Meinung der Dipl.-
Psych. Dr. S. ausgeschlossen. Aber un-
abhängig davon, ob überhaupt eine 
Misshandlung stattgefunden hat, sei 
aufgrund einer (mutmaßlich) nicht aus-
reichenden Bindung der Mutter an das 
Kind eine Rückführung äußerst riskant 
für dessen Entwicklung. 

Mit dieser These wäre offensichtlich jede 
Rückführung eines Kindes undenkbar, 
aber auch der Umkehrschluss muss zu-
gelassen werden. Jede Inobhutnahme 
eines Kindes wäre für ein Kind äußerst 
riskant für dessen Entwicklung. Bereit-
schaftspflegestellen, Erzieher in Kinder-
heimen haben immerhin bis zu einer In-
obhutnahme im Allgemeinen keinen 

Inobhutnahmen haben langfristige  
Folgen für die Betroffenen.
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das so ist, können Menschen fachlich und 
menschlich an ihre Grenzen kommen. 

Vitamin (D)avid von Helden  
gegen Goliath? 

Nach der letzten Verhandlung hat sich 
einer der Sachverständigen auf seiner 
Webseite21 öffentlich geäußert und kei-
nen Hehl aus seiner Wahrnehmung ge-
macht. Der Vitamin-D-Spezialist Dr. Rai-
mund von Helden schreibt:

„Chemotherapie angeblich unschäd-
lich für das Baby. Interessant ist, dass 
auch hier wieder ein angeblicher „Ex-
perte“ diesmal ein Professor aus dem 
Haunerschen Kinderspital in München 
auftritt, der offensichtlich alle Tatsa-
chen, die für die Diagnose „Vitamin-D-
Mangel“ bzw. „Rachitis“ sprechen ein-
fach vom Tisch fegt.“22

Wie weit der Streit zwischen den Sach-
verständigen geht, zeigt sich unter an-
derem an folgenden Details. Der Sach-
verständige Professor K. vom Hauner-
schen Kinderspital in München führt in 
seinem Gutachten aus [sic! Name ano-
nymisiert]: 

„Zur Frage einer Calcium- oder Vita-
min-D-Mangelversorgung bei der 

Recht & Versicherer

Kindsmutter Frau Stefanie Bergmann 
[sic! Stefanie Bergmann ist nach Anga-
ben von Michael Bergmann während 
der Chemotherapie ärztlicherseits 
nicht mit Vitamin D supplementiert 
worden, dies geschah erst nach der 
Schwangerschaft mit Hilfe von rezept-
freien Vitamin D]: In der Stellungnahme 
der Familie Bergmann vom 18.10.2017 
wird postuliert, dass bei Frau Berg-
mann ein chronischer Mangel an Cal-
cium und an Vitamin D vorgelegen ha-
be. Hierzu werden Blutwerte für die 
Calciumkonzentration in und nach der 
Schwangerschaft, die im Normalbe-
reich oder am unteren Rand der Norm 
liegen, angeführt. Aus diesen Parame-
tern lässt sich kein Calciummangel bei 
Frau Bergmann ableiten. Die Serum-
Calciumkonzentration ist kein Indikator 
für den Calciumbestand im Organis-
mus, der zu etwa 99 % im Knochen 
gespeichert ist.“ 

Hierzu erwidert Dr. med. Raimund von 
Helden wie folgt: 

„Stellungnahme / Kritik: Die Calcium-
werte (Serum-Gesamtcalcium) beweg-
ten sich bei Frau Bergmann zwischen 
2,06 und 2,23 mmol/l, mit einem „Aus-
reißer“ bei 2,31 mmol/l. Auch dieser 
Ausreißer ist bspw. in einem K.-Kom-
pendium [sic! gemeint ist Professor K.] 
noch als niedrig anzusehen: „Serum-
calcium 2,3 mmol/l im unteren Normal-
bereich.““

Zur Feststellung des Sachverständigen 
Professor K., dass die Serum-Calcium-
konzentration kein Indikator für einen 
Calciummangel sei, erwidert Dr. med. 
Raimund von Helden folgendermaßen:

„Zu dieser Aussage ist festzuhalten, 
dass man im Zusammenhang mit dem 
Begriff „Calciummangel“ die Serum-
Calciumkonzentration der Calciumho-
möostase (Stoffwechselgleichgewicht 
von Calcium und Phosphor in Abhän-
gigkeit von Calcitriol [aktives Vitamin 
D], PTH und FGF23 – um das geht es 
hier) nicht mit dem Calciumbestand im 
Organismus (und schon gar nicht mit 
dem in den Knochen) in Beziehung 
setzen kann – ein Calciummangel be-
zieht sich immer auf die eng gefasste 
Untergrenze von etwa 2,2 mol/l des 
Gesamtcalciums im Blutserum.

gerne öfters sehen würden. Ein Sach-
verständigengutachten wird gemacht. 
Darin heißt es, die Eltern wären in ihrer 
„Erziehungsfähigkeit“ erheblich einge-
schränkt. Das Gericht bestätigt den 
Sorgerechtsentzug. Nach vier Jahren 
stellt sich heraus: Erstens war das 
Sachverständigengutachten fehlerhaft, 
also unverwertbar. Zweitens hat sich 
bei den Eltern einiges zum Positiven 
verändert. Aber das Kind hat sich an 
die Pflegeeltern gewöhnt – sagt zumin-
dest das Jugendamt (und sagen die 
Pflegeeltern) – und will nicht mehr zu 
den leiblichen Eltern. Was tun?“17

  
Rechtsanwalt Johannes Hildebrandt 
merkt bei www.anwalt.de zum Thema 
„Rückführung des Kindes aus der Pfle-
gefamilie“ zu Recht an:

„Denn hier geht es nicht nur um Recht. 
Nicht nur, aber auch.“18 

Und weist aus gutem Grund darauf hin: 

„Kinder sind keine Topfpflanzen.“19  

Rechtsanwalt Johannes Hildebrandt 
merkt zudem kritisch an, dass „leider 
viele Jugendämter fachlich – und oftmals 
auch menschlich – mit solchen Konstella-
tionen überfordert“20 sind. Gerade weil 

Die Bereitschaftspflege ist eine be-
sondere Hilfeform der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Kinder müssen „von jetzt auf 
gleich“ in der Bereitschaftspflegestelle 
aufgenommen werden können. Des-
halb ist es erforderlich, dass die Haupt-
betreuungsperson nicht oder nur ein-
geschränkt berufstätig ist. Bereit-
schaftspflegestellen betreuen im Laufe 
der Jahre verschiedene Kinder. Des-
halb ist es von großer Bedeutung, dass 
alle Familienmitglieder damit einver-
standen sind, dass Kinder in Bereit-
schaftspflege aufgenommen werden. 
Manchmal müssen Kinder kurzfristig 
aus ihrer Familie herausgenommen 
werden, weil sie von ihren Eltern nicht 
ausreichend versorgt werden können.

Die Kinder verbleiben für eine begrenz-
te Zeit in der Bereitschaftspflegefami-
lie. Das können einige Wochen, manch-

mal auch einige Monate sein. In dieser 
Zeit klärt das Jugendamt mit allen Betei-
ligten, ob das Kind zu seinen Eltern zu-
rückkehren kann oder dauerhaft ein an-
derer Lebensmittelpunkt gefunden wer-
den muss.

Scheidet eine Rückkehr in die Herkunfts-
familie aus, kann als eine Form der all-
gemeinen Vollzeitpflege eine Dauerpfle-
gestelle bei einer Pflegefamilie (Pflege-
stelle) eingerichtet werden. Im Unter-
schied zur Bereitschaftspflege hat das 
Kind oder der Jugendliche seinen Le-
bensort dauerhaft in der Pflegefamilie.

Die Dauerpflege soll dem Minderjähri-
gen einen Ersatz für seine Herkunftsfa-
milie bieten und ihm die Möglichkeit er-
öffnen, positive und vertrauensvolle 
Verbindungen zu Bezugspersonen zu 
schließen.

Bereitschafts-14 und Dauerpflege15
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„Schon siebenmal nahmen Justiz & Ju-
gendamt harmlosen Eltern ihre Babys 
weg, weil Rechtsmediziner die Röntgen-
Zeichen der Rachitis nicht erkennen.
Dieser Weckruf für Eltern und Ärzte ist 
notwendig und möchte den blinden 
Fleck auf dem Auge der Medizin schlie-
ßen: Die Notwendigkeit von Sonne und 
Vitamin D. Vitamin D schützt sogar da-
vor, das eigene geliebte Baby an das 
Jugendamt zu verlieren. 
Dr. med. Raimund von Helden, Haus-
arzt“25

Dr. med. Raimund von Helden macht in 
seinem Video-Vortrag26 unter anderem 
auf folgenden Sachverhalt in Bezug auf 
das Verletzungsbild aufmerksam:

1. keine Gewaltanwendung oder psychi-
sche Auffälligkeit in der Familie, 

2. keine Vernachlässigung des Kindes, 
3. keine Hämatome oder Verletzungen 

der Haut als äußeres Zeichen von 
Gewalt, 

4. die Eltern veranlassen die medizini-
sche Abklärung und 

5. die Eltern ertragen die Demütigung 
durch das Verfahren voller Vertrauen 
auf die juristische Wahrheitsfindung. 

Sofern sich diese Werte wie bei Frau 
Bergmann längere Zeit am oder unter 
diesem Limit bewegen, ist dies zumin-
dest ein Hinweis auf einen bereits länger 
andauernden Vitamin-D-Mangel. Bei 
Atapattu et al. (2013) sind Calciumwerte 
an und unterhalb von 2,2 mmol/l mit 
25-OHD-Werten ‹ 13,5 ng/ml assoziiert.“

Wie belastend, in keinem Fall jedoch ri-
sikofrei, eine Chemotherapie ist, kann in 
vielen Fallbeschreibungen dargelegt 
werden. Angesichts der Tatsache, dass 
für Schwangere keine prospektiven Stu-
dien gemacht werden dürfen, ist man auf 
die (retrospektive) Erfassung der Daten 
von Schwangeren angewiesen, die einen 
Schwangerschaftsabbruch für sich ab-
gelehnt haben. Dr. med. Raimund von 
Helden merkt kritisch an:

„Die Schuld der Ärzteschaft
Da in Deutschland keine Vitamin-D-
Spiegel während der Schwangerschaft 
vorgeschrieben sind und die eventuell 
eingenommenen 400-800 i.E. Vitamin D 
in einem Schwangerschafts-Multivita-
min-Präparat um Faktor 10-20 zu niedrig 
sind (10- 20.000 i.E. täglich! wären ad-
äquat), sind diese spektakulären Rachi-
tisfälle wahrscheinlich nur die Spitze ei-
nes riesigen Eisberges.“23

Dr. med. Raimund von Helden weist 
darüber hinaus darauf hin, dass man im 
Osten Deutschlands aufgrund histori-
scher Gegebenheiten bezüglich Vitamin 
D mehr Sachverstand habe:

„Aus Rostock ist mir ein Fall eines ca. 
1-jährigen Kindes bekannt, das plötz-
lich nicht mehr krabbeln konnte.
Die Eltern haben auch hier das Kind in 
der Uniklinik Rostock untersuchen las-
sen und es konnte kein Befund gestellt 
werden. 
Gottseidank hat sich hier die kurz vor 
der Rente stehende (und gut über Vit-
amin D informierte!) Kinderärztin einge-
schaltet und hat die klare Diagnose 
Rachitis gestellt. Nach ein paar Wo-
chen erhöhter Vitamin-D-Gabe war das 
Kind wieder gesund!
Von Vitamin D hatten Ärzte früher mehr 
Ahnung
Meine Berliner Mitstreiterin vom Vita-
min D Service (HP Oda Meubrink) sam-
melt übrigens gerade über Facebook 
alte Wiegekarten und Impfausweise 
aus der DDR. Hier ist minutiös doku-

mentiert, dass DDR-Babys die ersten 
zwei Lebensjahre hervorragend mit 
Vitamin D versorgt waren und das auch 
rigoros überwacht wurde.
Zu besten Zeiten gab es in den ersten 
zwei Lebensjahren 6 x 15 mg Dekristol, 
was einer Gesamtdosis von 3,6 Millio-
nen Einheiten Vitamin D entsprach.
Richtung Wende gab es dann schon 
weniger und mit der Wende wurde 
sofort auf „West-Niveau“ umgestellt, d. 
h. 500 i.E. täglich für Babys unter einem 
Jahr und das gleiche nochmal ein paar 
Monate im zweiten Winter.
Für ein Westbaby kommen somit im 
besten Fall rund 250.000 Einheiten Vi-
tamin D in 2 Jahren zusammen (die 
Tage, an denen es vergessen wurde, 
schon raus gerechnet).“24

Bereits im Mai 2017 machte Dr. med. 
Raimund von Helden unter anderem in 
einem Video darauf aufmerksam, dass 
sieben Säuglinge und Eltern zu Justizop-
fern geworden sein sollen. Hierbei han-
delt es sich um die Fälle, die dem Haus-
arzt und Vitamin-D-Spezialisten aus 
Lennestadt im Sauerland bekannt ge-
worden sind. Er schreibt hierzu auf sei-
ner Webseite: 

Generell gilt, dass eine private Kranken-
versicherung Leistungen davon abhän-
gig macht, dass „eine medizinische 
Notwendigkeit der Heilbehandlung we-
gen Krankheit oder Unfallfolgen“ nach-
gewiesen werden kann. Die Kosten für 
eine durchaus gängige Verschreibung 
von Dekristol 20.000 Euro zur Behe-
bung eines Vitamin-D-Mangels werden 
daher nur erbracht, wenn eine medizi-
nische Notwendigkeit im Einzelfall 
nachgewiesen werden kann. Wer hierzu 
allein seine Apothekenrechnungen ein-
reicht, sollte mit keiner Erstattung rech-
nen. Auch die privatärztliche Rechnung 
des Hausarztes ist hierzu wenig hilf-
reich, selbst dann, wenn es sich um 
eine Dauermedikation handeln sollte. 
Vielmehr sollten Sie die Laborwerte an-
fordern, die Ihr Arzt vor Verschreibung 
üblicherweise anfordern sollte. Aus die-
sen sollte ein entsprechender Vitamin-
D-Mangel ersichtlich sein. 
Bezogen auf den Fall Bergmann stellt 
sich hier natürlich die Frage, wie ein 

entsprechender Nachweis vom Versi-
cherten erbracht werden soll, wenn im 
Einzelfall der Arzt die Ansicht vertritt, 
dass alle Blutwerte im Normbereich 
stehen würden und daher keine Ver-
schreibung vorgenommen wird.
Besteht nur ein einmaliger Vitamin-D-
Mangel, so ist dieser für jeden Einzelfall 
nachzuweisen, damit eine Erstattung 
möglich ist. Dr. med. Raimund von Hel-
den schreibt hierzu auf seiner Webseite:
„Durch einen schlechten Vitamin-D-
Spiegel (unter 20 ng/ml) zu Beginn ei-
ner Behandlung wird die einmalige 
Verordnung von Dekristol 20000 ® kei-
neswegs zur dauerhaften Kassenleis-
tung. Bildlich gesprochen: Mit einer 
Packung ist der Mangel für kurze Zeit 
behoben, „das Auto aus dem Sumpf 
gezogen“ und das Abschlepp-Fahr-
zeug fährt davon. Schade, dass das 
Auto bald wieder im Sumpf des Vita-
min-D-Mangels steckt. Hier hilft das 
Vitamin-D-Konto, den alljährlichen 
Rückfall zu vermeiden.“27 

Private Krankenversicherung übernimmt Dekristol nur bei medizinischer 
Notwendigkeit
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ten im Fall der Bergmanns nach An-
sicht des Richters am Amtsgericht 
Neuburg nicht ausgereicht. An der 
schwierigen Situation innerhalb der Fa-
milie habe sich nichts geändert. Der 
Zustand der Überforderung, aus dem 
heraus die Misshandlung entstanden 
sein könnte, wie Dipl.-Psych. Dr. S. in 
der Gerichtsverhandlung erklärte, kön-
ne jederzeit wieder auftreten.“29 

Rechtsanwalt Rainer Bohm gibt in einem 
seiner Beiträge folgendes zu bedenken30: 

„Im Gegensatz zu den Jugendämtern 
und leider auch zu den meisten Gut-
achtern ist unseren Verfassungsrich-
tern absolut bewusst, welch ein Trau-
ma für die Kinder das Herausgerissen 
werden aus der Familie bedeutet. Und 
das Verfassungsgericht geht auch kei-
neswegs davon aus, dass eine Familie 
100prozentig vorbildlich funktionieren 
muss, um vor den Machenschaften der 
Behörden und den Eigeninteressen der 
Sozialindustrie sicher sein zu können.
Immer und immer wieder hat das Verfas-
sungsgericht in den letzten Jahren auf 
die Bedeutung von § 6 des Grundgeset-
zes verwiesen. Leider aber sind, dies 
sind jedenfalls meine Erfahrungen, Fami-
lienrichter eher geneigt, den Argumenten 
der Jugendämter vor Ort zu folgen als 
die aufwendige Suche nach nieder-
schwelligen Hilfsangeboten zu initiieren.“

In einem anderen Beitrag31 verweist Rai-
ner Bohm auch auf eine Entscheidung 
vom 23.11.2016 Az. XII ZB 149/16 des 
Bundesgerichtshofs, der hiermit

„… erneut die übereifrigen Jugendämter 
und die nachgeordneten Gerichte in die 
Schranken verwiesen [hat]. Nur wenn 
bei der weiteren Entwicklung der Situa-
tion eine erhebliche Schädigung des 
geistigen oder leiblichen Wohls Ihres 
Kindes mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist, darf eingegriffen 
werden. Es muss also eine gegenwärti-
ge erhebliche Gefahr vorhanden sein 
und festgestellt werden und nicht etwa 
nur bösartig unterstellt und vermutet.“

Was bleibt sind zwei leere Betten und 
die Angst für Michael Bergmann, dass 
auch noch ein weiteres Bett leer stehen 
könnte. Dann würde die Familie vollstän-
dig zerrissen. Diese Sorge lässt den 
39-jährigen Witwer nicht mehr los.

Der Gegengutachter Dr. Raimund von 
Helden war in der mündlichen Anhörung 
im April nicht anwesend. „Seine Schluss-
folgerungen wurden dem Gericht nicht 
vorgelegt“, kritisiert Michael Bergmann. 
Es gaben sich die Sachverständigen 
Prof. K. und die psychologische  Sach-
verständige Dipl.-Psych. Dr. S. zum Teil 
allein ihr Stelldichein. So fragte Dr. S. 
Prof. K. ob Einblutungen in den Bildern 
als Zeichen für Gewalteinwirkungen 
auch bei Rachitis möglich seien. Hierauf 
erwiderte Prof. K. wie folgt: 

„Rachitis ist eine Störung der Kalksalz-
einlagerung in den Knochen. Bei Ra-
chitis würde keine Schwellung und 
Einblutung auftreten.“ 

Dr. S. setzt nach und fragt Prof. K., ob 
„Unfälle zum Beispiel beim Wickeln“ für 
die Verletzungen verantwortlich sein 
könnten. Oder „nachts im Bett auf das 
Kind versehentlich rollen? Oder (ein) Ein-
klemmen der Mutter unter dem Arm? 
Prof. K. entgegnete erneut: 

„Das kann ich nicht sagen. Es gab 
keine äußeren Verletzungen an der 
Haut. Aus diesen Befunden kann ich 
das nicht sagen. Ich kann mich an kei-
nen einzigen Fall erinnern, wodurch ein 
Kind so verletzt worden wäre.“

Prof. K. bestätigt also, dass es nachweis-
lich keine äußeren Verletzungen an der 
Haut des Kindes gab. Nach seiner Ein-
schätzung schließt er offensichtlich eine 
Rachitis aus. Wie die Frakturen ohne 
äußere Verletzung der Haut entstanden 
sein können, kann offenbar auch Prof. K. 
dem Richter nicht darlegen.

Familienrichter hat keine Beweislast 

Mittlerweile ist es amtlich. Obwohl dem 
zuständigen Familienrichter des Amtsge-
richts Neuburg kein Nachweis für eine 
konkrete Kindesmisshandlung vorliegt, 
darf Lena nicht mehr bei ihren Eltern bzw. 
jetzt bei ihrem Vater leben. Sie bleibt 
vorerst bei der Bereitschaftspflegefamilie. 
Zur Urteilsfindung wurde hierfür die 
mündliche Stellungnahme der Dipl.-
Psych. Dr. S. während der Verhandlung 
herangezogen, obwohl diese die Eltern 
und deren Familie nicht einmal kennt. 
Hierzu sei angemerkt, dass es in familien-
rechtlichen Auseinandersetzungen kein 
Einzelfall ist, dass Sachverständige über 

ihnen vollkommen unbekannte Menschen 
sogenannte „Glaskugelgutachten“ erstel-
len bzw. nach einem einzigen oder weni-
gen kurzen Gesprächen von teilweise 
unter 20 Minuten in der Lage sein wollen, 
Sachverhalte beurteilen zu können.

Laut einer Studie haben Prof. Dr. Christel 
Salewski und Prof. Dr. Stefan Stürmer 
vom Institut für Psychologie der FernUni-
versität in Hagen

„erhebliche handwerkliche Fehler bei 
der Erstellung rechtspsychologischer 
Gutachten festgestellt, als sie jetzt [sic! 
2014 ist gemeint] in einer Studie 116 
Gutachten aus den Jahren 2010 und 
2011 im Bezirk des Oberlandesgerichts 
Hamm untersuchten. Insbesondere fan-
den sie zahlreiche mangelnde psycho-
logische Fundierungen des gutachterli-
chen Vorgehens und den Einsatz frag-
würdiger Diagnoseinstrumente: „Tat-
sächlich erfüllt nur eine Minderheit der 
Gutachten die fachlich geforderten 
Qualitätsstandards“, so Prof. Salewski. 
Ein Zusammenhang zwischen rechts-
psychologischer Fachausbildung und 
Qualität der Gutachten liegt für beide 
Wissenschaftler nahe.“ Mit dieser Fest-
stellung stehen Prof. Dr. Christel Salew-
ski und Prof. Dr. Stefan Stürmer vom 
Institut für Psychologie der FernUniver-
sität in Hagen nicht alleine. Auch in 
anderen Untersuchungen konnte ent-
sprechendes festgestellt werden.“28  

Da muss doch was dran sein 

Obwohl dem Familienrichter kein Nach-
weis für eine konkrete Kindesmisshand-
lung vorliegt – die Staatsanwaltschaft 
konnte auch nichts Konkretes finden – 
reichen ihm die Aussagen der Sachver-
ständigen Prof. K. und Dipl.-Psych. Dr. 
S., um Lena ihren Eltern zu entziehen. 
Hierbei gab es einen medizinischen 
Sachverständigen, der eine Ursache für 
die ungeklärten Knochenbrüche darlegte. 
Auf Nachfrage der Journalistin Dorothee 
Pfaffel von der Augsburger Allgemeinen 
erklärt ein Sprecher des Amtsgerichts: 

„…, dass ein Familienrichter keine Be-
weislast habe, er müsse auch keinen 
Täter ermitteln. Es gehe ihm rein dar-
um: Befindet sich ein Kind in Gefahr? 
Und wenn ja, wie kann man diese ab-
wenden? Daraus ziehe er dann seine 
Schlüsse. Ambulante Maßnahmen hät-
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Kein Versicherungsvertrag funktioniert 
ohne Ausschlüsse. Dies gilt auch für die 
Rechtsschutzversicherung. So besteht 
etwa auf Grundlage der Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtschutzversi-
cherung (ARB 2012) des GDV mit Stand 
04.2018 gemäß Ziffer 3.2.13 ein Aus-
schluss unter anderem für rechtliche 
Auseinandersetzungen vor Verfas-
sungsgerichten, vor internationalen 
oder supranationalen Gerichtshöfen 
(zum Beispiel vor dem Europäi-
schen Gerichtshof). Eine sinn-
gemäß gleiche Formulierung 
findet sich auch in deutlich 
älteren Bedingungswerken. 
Hierdurch ausgeschlossen 
sind ebenso Streitigkeiten 
wegen Verstößen gegen 
das Völkerrecht, die vor sol-
chen Gerichten verhandelt 
werden. Beispielhaft seien hier 
der illegale Angriffskrieg der USA 
und ihrer Verbündeten gegen den Irak 
genannt. Der Krieg wurde nicht nur 
ohne UN-Mandat begonnen, sondern 
zudem noch mittels einer Lüge begrün-
det. Hierzu schreibt Matthias von Hein 
im Internet am 09.04.2018 wie folgt:

„Was man allerdings genau weiß: Die 
Begründungen für diesen Waffengang 
wurden auf Lügen gebaut. Es gibt noch 
ein zweites Bild zum Irak-Krieg, das 
zum kollektiven Gedächtnis gehört: 
Das von US-Außenminister Colin Pow-
ell bei seiner Rede vor dem Weltsicher-
heitsrat der UN am 5. Februar 2003. 
Sechs Wochen vor Kriegsbeginn 
stimmte Powell 76 Minuten lang die 
Weltöffentlichkeit auf den Krieg ein. 
Zentraler Inhalt seiner Rede: Saddam 
Hussein sei im Besitz von biologischen 
und chemischen Massenvernichtungs-
waffen; sein Regime unterstütze den 
internationalen Terrorismus und strebe 
den Bau von Atomwaffen an.“32

Später räumte Powell ein, dass alle 
seine Behauptungen falsch gewesen 
seien. Dies betrifft auch die angebli-
chen Babymorde: „Saddam Husseins 
Soldaten dringen in Krankenhäuser 
ein, reißen Babys aus Brutkästen und 

lassen sie auf dem kalten Boden ster-
ben. Diese grausame Geschichte war 
einer der Gründe, warum der US-Kon-
gress für den Ersten Irak-Krieg stimm-
te. Nur: Die Geschichte wurde von 
professionellen Meinungsmachern er-
funden, wie „MONITOR“ aufdeckte.“33 

Der nachgewiesene Rechtsbruch der 
USA blieb folgenlos, da diese das Ve-
torecht im UN-Sicherheitsrat besitzt 

und somit Sanktionen gegen 
das Land faktisch nicht mög-

lich sind.

Ein anderes Beispiel ist 
der völkerrechtswidrige 
Angriff der USA, von 
Großbritannien und Frank-

reich ohne UN-Mandat auf 
Syrien. Beides sind klare 

Verstöße gegen das internatio-
nal gültige UNO-Gewaltverbot ge-

mäß Artikel 2 Nr. 4 der UN-Charta.

Die Folgen dieser und anderer An-
griffskriege des „Imperiums“ USA sind 
bis heute präsent, werden in den Me-
dien jedoch selten korrekt dargestellt. 
Erhebliche Flüchtlingsströme aus Nah-
ost nach Europa, weltweite Terrorpanik 
(man vergleiche nur die einschlägigen 
Terrorwarnungen des Auswärtigen 
Amtes zu beliebten Reisezielen) und 
immer wieder das Verschweigen der 
Fluchtursachen. Dazu gehören auch 
Waffenlieferungen etwa in die Türkei 
oder andere Krieg führende Staaten. 
Der einzige Nutznießer von Waffenex-
porten ist die Rüstungsindustrie, die 
sowohl in Deutschland als auch in den 
USA von herausragender wirtschaftli-
cher Bedeutung ist.

Fakten sind: Ohne diese völkerrechts-
widrigen Angriffskriege hätte es weit 
weniger Flüchtlinge gegeben. Ohne 
diese völkerrechtswidrigen Angriffs-
kriege wäre diverse Terroranschläge 
vermieden worden. Rechtliche Chan-
cen des Einzelnen, sich mit Hilfe der 
Rechtsprechung gegen staatliches 
Unrecht zur Wehr zu setzen, sind je-
doch praktisch nicht gegeben.

Rechtsschutzversicherungen:  
kein Versicherungsschutz für Streitigkeiten vor dem Bundesverfassungs-

gericht und für Verstöße gegen das Völkerrecht

Der Fall Bergmann hat bisher zu zwei 
verschiedenen Rechtsauseinander-
setzungen geführt. Hier soll nur kurz 
die strafrechtliche Auseinanderset-
zung vor dem Hintergrund üblicher 
Rechtsschutzbedingungen themati-
siert werden. Im Raum steht der Vor-
wurf einer Körperverletzung an sei-
nem Kind Lena (1). Die konkreten Ur-
sachen sind bis heute nur unzurei-
chend durch das maßgebliche Ge-
richt untersucht worden.

Eine Mitversicherung der Leistungs-
art Strafrechtsschutz ist nach allen 
maßgeblichen Bedingungswerken 
Standard (Ziffer 2.2.9 ARB 2012 der 
GDV-Musterbedingungen). Versiche-
rungsschutz nach den Musterbedin-
gungen besteht allerdings nur, wenn 
ein fahrlässiges Verhalten vorgewor-
fen wird. Bei Vorwurf einer Vorsatz-
straftat besteht nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherte 
zusätzlich die Leistungsart Spezial-
Straf-Rechtsschutz eingeschlossen 
haben. Über diese besteht solange 
Versicherungsschutz bis nachweisbar 
festgestellt wurde, dass tatsächlich 
eine vorsätzlich begangene Straftat 
vorgelegen hat. In diesem Fall entfällt 
rückwirkend der entsprechende Ver-
sicherungsschutz.

Gemäß Ziffer 2.2.9 der ABR 2012 der 
GDV-Musterbedingungen besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn dem 
Versicherten „ein Verbrechen vorge-
worfen wird (Ein Verbrechen ist eine 
Straftat, die im Mindestmaß mit einer 
Freiheitsstrafe von einem Jahr be-
droht ist).“ Mittlerweile gibt es jedoch 
einige Versicherer, die dem Vorbild 
der KS Auxilia gefolgt sind und auch 
in solchen Fällen einen mehr oder 
minder umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten. 

§

Strafrechtsschutz,  
Erweiterter Straf-
rechtsschutz sowie 
Vorwurf eines  
Verbrechens
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Für die erste Familiensache wurde mit 
Beschluss vom 25.04.2018 ein Streit-
wert in Höhe von 3.000 Euro festgelegt, 
für die zweite Familiensache gemäß 
Beschluss vom 27.04.2018 ein Streit-
wert von 1.500 Euro. 
In der ersten Instanz fielen für die Ver-
fahren nach § 157 FamFG sowie wegen 
des Streits um die Elterliche Sorge bis-
lang Anwaltskosten in Höhe von 
3.102,68 Euro aufwenden. Der Großteil 
dieser Kosten entfiel auf das staatsan-
waltliche Ermittlungsverfahren, welches 
noch im Mai 2017 von Unbekannt ge-
gen die Eltern gestellt wurde – also zu 
einer Zeit, als noch gar nichts klar war.
Für die zweite Instanz, in der ein Teil der 
Anwaltskosten aufwandsbezogen per 
Honorarrechnung berechnet wurde, fie-
len bislang Anwaltskosten in Höhe von 
4.095 Euro an.

Rechtsschutzversicherer leisten in der 
Regel nur die Kosten nach RVG, nicht 
jedoch erhöhte Kosten für persönlich 
ausgehandelte Rechtsvertretung auf Ho-
norarbasis. Gerade bei sehr komplexen 
Fällen kann es immer wieder dazu kom-
men, dass Spezialisten von Vorteil wären, 
die nicht bereit sind, im Rahmen der RVG 
abzurechnen. Neben den Anwaltskosten 
sind diverse weitere Kosten und Einkom-
mensausfälle zu beachten, die hier der 
Höhe nach nur geschätzt werden:
• Brutto-Verdienstausfall 2017 ca. 

25.000 Euro im Vergleich zum Refe-
renzjahr 2016 für weniger geleistete 
(Über-)stunden und Krankschreibung

• Aufwendungen für Druckkosten (Aus-
druck von themenbezogenen medizi-
nisch-wissenschaftlichen Dokumenta-
tionen / Studien für die eigene Recher-
che, hierzu Leasinggerät mit festem 

Kosten im Rechtsstreit nicht zu unterschätzen

Seiten-Druckpreis)
• Aufwendungen für Literatur. Bis heute 

ca. 350 Euro für nicht-kostenfreie, 
themenbezogene (Online-)Publikatio-
nen, Studien, Bücher etc.

• Fahrtkosten bis heute ca. 500 Euro
Trotz eher niedriger Streitwerte sind 
durch nachgewiesene Kosten und Frei-
zeitopfer bereits Kosten von mehr als 
33.800 Euro aufgelaufen. Wer dies ohne 
Rechtsschutzversicherung leisten will, 
muss entweder ausreichende Rückla-
gen oder ein hohes Einkommen haben. 
Insofern ist es empfehlenswert, allen 
Kunden zur Verteidigung der eigenen 
rechtlichen Interessen zum Abschluss 
einer Rechtsschutzversicherung zu ra-
ten und dies, obgleich es gerade in fa-
milienrechtlichen Auseinandersetzun-
gen in den meisten Tarifen eine große 
Zahl von Ausschlüssen gibt.
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der erweiterten Elementarschadens-
deckung

• Keine Mitversicherung von Schloss-
änderungskosten für Wertbehältnisse 
innerhalb der Wohnung

• Im Schadenfall hat der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungswert 
aller beschädigten bzw. abhanden 
gekommenen Sachen oder deren An-
schaffungspreis und das Anschaf-
fungsjahr angeben

Vergleicht man den Tarif Comfort mit 
dem Wettbewerb sind viele Leistungen 
hier zum Teil sehr stark eingeschränkt 
oder gar nicht vorhanden. Beispielhaft 
einige Leistungsunterschiede zwischen 
den leistungsstärksten Tarifen von Cos-
mosDirekt, Haftpflichtkasse, InterRisk 
und VHV:

Von Stephan Witte

Der Direktversicherer aus Saarbrücken 
bietet unverändert die Tarife Basis und 
Comfort an. Letzterer wird wahlweise 
mit einem kostenlosen „devolo Home 
Control Starter Paket“ oder einem 50 
Prozent Rabatt auf einen „Nest Protect 
Rauch- und CO-Melder“ angeboten. Da-
raus könnte man ableiten, dass auch das 
Bedingungswerk aktuellen Marktstan-
dards entsprechen würde. Vergleicht 
man die Tarife aber mit einigen maßgeb-
lichen Tarifen des Maklermarktes, kann 
diese Annahme nicht bestätigt werden.
Die aktuellen Bedingungen mit dem 
Stand 02.2015 sehen weder eine Garan-
tie vor, dass negative Abweichungen von 
den unverbindlichen Musterbedingun-
gen des GDV ausgeschlossen werden 
noch, dass es keine Nachteile gegen-

über den Empfehlungen des Arbeitskrei-
ses Beratungsprozesse gibt. Man könn-
te nun einwenden, dass keine relevanten 
Nachteile gegenüber den benannten 
Mindeststandards zu finden wären. Dies 
ist leider falsch.

Gegenüber den Musterbedingungen des 
GDV finden sich beispielhaft folgende 
Schlechterstellungen:

• Telefonkarten, Armband- und Ta-
schenuhren zählen generell als Wert-
sachen

• Erweiterte Elementargefahren können 
vom Versicherer mit Frist von drei 
Monaten, vom Versicherungsnehmer 
mit Frist von einem Monat gekündigt 
werden

• Keine Mitversicherung von Schäden 
durch Vulkanausbruch im Rahmen 

Produkt & Kritik

Die Hausratversicherung von Cosmos Direkt

Im Text benannte Anbieter: CosmosDirekt – Die Haftpflichtkasse – InterRisk – VHV

CosmosDirekt –  
Tarif: Comfort,  
Stand 02.2015

Die Haftpflichtkasse –  
Tarif: Einfach Komplett,  
Stand 06.2018“

InterRisk –  
Tarif: XXL,  
Stand 06.2015“

VHV –  
Tarif: Klassik-Garant mit 
Baustein Exklusiv, Stand 
04.2015

GDV-Garantie Nein Ja (aktueller Stand) Ja (Stichtag 01.01.2013) Ja (VHB 2010)
Arbeitskreis-Garantie Nein Nein Ja (unbekannter Stand 

02.2011)
Ja (Stand 11.03.2008)

Innovationsklausel Nein Ja  Ja Ja
Sengschäden 1.000 Euro Bis zur Versicherungssum-

me mit 100 Euro SB. Ohne 
Schäden, die an elektri-
schen Einrichtungen oder 
Geräten durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes 
entstehen.

Ja Bis zur Versicherungssum-
me. Ohne Schäden, die an 
elektrischen Einrichtungen 
oder Geräten durch die  
Wirkung des elektrischen 
Stromes entstehen.

Schmorschäden 1.000 Euro Bis zur Versicherungssum-
me mit 100 Euro SB. Ohne 
Schäden, die an elektri-
schen Einrichtungen oder 
Geräten durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes 
entstehen.

Ja Bis zur Versicherungssum-
me. Ohne Schäden, die an 
elektrischen Einrichtungen 
oder Geräten durch die Wir-
kung des elektrischen Stro-
mes entstehen.

Schäden unmittelbar 
durch Rauch und Ruß

Nein Ja Ja Bis zur Versicherungssum-
me. Sofern aus den auf dem 
Versicherungsgrundstück 
befindlichen Feuerungs-, 
Heizungs-, Koch- oder Tro-
ckenanlagen ausgetreten

Klarstellung Schäden 
durch Blindgänger

Nein Mitversichert sind Explosi-
onsschäden durch Kampf-
mittel aus beendeten Krie-
gen

Mitversichert sind Explosi-
onsschäden durch Kampf-
mittel aus beendeten Krie-
gen

Mitversichert sind Explosi-
onsschäden durch Kampf-
mittel aus beendeten Krie-
gen

Nutzwärmeschäden Nein Ja Ja Ja
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begrenzen wollen, dass wenigstens aktu-
elle Marktstandards erfüllt werden. Die 
aktuellen Hausrattarife der Cosmos Direkt 
dürften vorrangig für jene von Interesse 
sein, die durch die Wahl dieses Anbieters 
im Einzelfall besonders preiswerten Ver-
sicherungsschutz realisieren möchten. 

Fazit: wer seinen Versicherungsschutz 
vorrangig nach dem Leistungsumfang 
des Versicherungsumfangs auswählt, 
sollte erwägen, ob er nicht bei einem 
Wettbewerber höherwertigen Versiche-
rungsschutz erhält. Gleiches gilt für Ver-
mittler, die ihre Maklerhaftung dadurch 

CosmosDirekt –  
Tarif: Comfort,  
Stand 02.2015

Die Haftpflichtkasse –  
Tarif: Einfach Komplett,  
Stand 06.2018“

InterRisk –  
Tarif: XXL,  
Stand 06.2015“

VHV –  
Tarif: Klassik-Garant mit 
Baustein Exklusiv, Stand 
04.2015

Schäden an Armaturen Nein nur frostbedingt Ja Nein
Diebstahl von Bargeld 
außerhalb von Wert-
schutzschränken

40% der Versicherungs-
summe, max. 1.000 Euro

max. 3.500 Euro 40% der Versicherungssum-
me, max. 1.500 Euro

40% der Versicherungs-
summe,  
max. 1.000 Euro

Diebstahl von Schmuck 
außerhalb von Wert-
schutzschränken

40% der Versicherungs-
summe, max. 25.000 Euro

max. 50.000 Euro 40% der Versicherungs-
summe, max. 40.000 Euro

40% der Versicherungs-
summe,  
max. 25.000 Euro

Schäden durch 
Phishing

Nein* Nein Bis 3.000 Euro Nein

Diebstahl von Hausrat 
durch Aufbrechen von 
Kfz 

Bis 1.000 Euro. Versiche-
rungsschutz besteht nur in-
nerhalb Deutschlands. Oh-
ne Wertsachen, Foto-, 
Film-, Videogeräte, elektro-
nische Geräte, Navigations-
geräte, Spielgeräte sowie 
deren Zubehör. 

Bis 2% der Versicherungs-
summe. Versicherungs-
schutz besteht weltweit. 
Ohne Wertsachen.

Bis 3.000 Euro. Versiche-
rungsschutz besteht welt-
weit. Ohne Geld, Urkunden 
und Wertpapiere

Bis 2% der Versicherungs-
summe. Versicherungs-
schutz besteht mit Nacht-
zeitklausel nur innerhalb von 
Belgien, den Niederlanden, 
Luxemburg, Österreich, der 
Schweiz und Liechtenstein 
mit Nachtzeitklausel. Ohne 
Wertsachen, jedoch mit Fo-
to-, Film-, Audio-, Videoge-
räte, Auto- und Mobiltelefo-
ne, EDV-Geräte, Spielekon-
solen und mobile Navigati-
onsgeräte einschließlich Zu-
behör, wenn diese Sachen 
im nicht einsehbaren Koffer-
raum, in einem verschlosse-
nen Handschuhfach oder in 
einer auf dem Kraftfahrzeug 
fest montierten und ver-
schlossenen Dachbox un-
tergebracht

Diebstahl von Garten-
geräten und -möbeln 
vom Grundstück

Bis zur Versicherungssum-
me. Nur vom eingefriedeten 
Grundstück

Bis 5% der Versicherungs-
summe.  
Vom Grundstück

Bis 10.000 Euro.  
Vom Grundstück

Bis 5% der Versicherungs-
summe. Vom Grundstück

Hotelkosten 100 Euro / Tag.
Maximal 100 Tage

2,5 Promille / Tag. 
Keine zeitliche Begrenzung

Bis zur Versicherungssum-
me.
Keine zeitliche Begrenzung

4 Promille / Tag. 
Maximal 200 Tage

Datenrettungskosten Nein Bis 2% der Versicherungs-
summe

Bis 3.000 Euro Bis 500 Euro

Besitzstandsgarantie Nein Ja Nein Nein
erweiterte Vorsorge Nein Ja Nein Nein
Mitversicherung unbe-
nannter Gefahren

Nein Optional gegen Zuschlag 
mit 250 Euro SB

optional gegen Zuschlag Nein

* Phising kann bei CosmosDirekt über das Produkt "Finanzschutz" versichert werden.

Positiv herauszustellen ist, dass im Tarif 
Comfort nicht nur gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer, sondern auch ge-
genüber seinem Repräsentanten auf 
eine Kürzung der Leistung bei grob fahr-
lässiger Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles verzichtet wird.


